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BREMEN

LANDESJOURNAL
MEhR ARBEit BEi wENigER PERSONAL

heinfried Keithahn

Nun ist es also soweit: Der 
erste einstellungsschwache 
Jahrgang hat die Ausbildung 

an der hochschule für öffentliche 
Verwaltung absolviert und verstärkt 
die Polizei in Bremen und Bremerha-
ven. Naja, im Angesicht der aktuel-
len Pensionierungen kann von 
Verstärkung nicht wirklich die Rede 
sein.

Tatsächlich führt das Ungleichge-
wicht von Einstellungszahlen und 
Ruhestandversetzungen zu einem 
erheblichen Personalabbau. Dies in 
einer Zeit, in der schon allein die 
immer weiter wachsenden Über-
stunden den erhöhten Personalbe-
darf belegen. Damit nicht genug. 
Schon in der nahen Zukunft werden 
die Aufgaben der Polizei und damit 
die Belastungen der Kolleginnen 
und Kollegen noch weiter steigen. 
Terrorabwehr, Fußballspiele der 
1. Bundesliga und 3. Liga und stei-
gende Einsatzbelastung durch 
Notrufe sind dabei nur einige Bei-
spiele.

Vor diesem Hintergrund wundert 
es nicht, dass selbst bewährte 
Dienstplanregelwerke auf den Prüf-
stand geraten. Ein geregelter Dienst 
stört den flexiblen Personaleinsatz. 
Dabei werden doch immer mehr 
Kräfte an Wochenenden erforder-
lich. Diese Erkenntnis ist nicht neu.

 

Senator für Inneres setzt 
Arbeitsgruppe ein

Bereits 2010 setzte der Senator für 
Inneres und Sport eine „AG Zula-
gen“ ein. Eine Erkenntnis dieser 
AG: „Polizeiliche Ressourcen wer-
den immer mehr an Wochenenden 
und in den Nachtdiensten an Wo-
chenenden benötigt. Bedarfsorien-
tierte Steuerungen setzten diese 
Erfordernisse um. Für Polizeibe- 

wo bleibt die finanzielle Anerkennung 
besonderer Belastungen?

amtinnen und -beamte bedeutet 
diese gesellschaftliche und reaktiv 
polizeiliche Entwicklung häufige zu-
sätzliche Wochenenddienste, ob-
wohl sie nach ihren Dienstplänen 
bereits einer hohen Wochenendbe-
lastung ausgesetzt sind. Die damit 
steigende soziale Bedeutung von 
freien Wochenenden für Polizeibe-
amtinnen und -beamte wird durch 
die heutige Zulage für Dienst zu un-
günstigen Zeiten unzureichend aus-
geglichen.“

Abhilfe sollte ein neues System 
bringen, dass auf einer Vereinfa-
chung der Anspruchsvoraussetzun-
gen für eine Wechselschicht- und 
Schichtdienstzulage sowie höheren 
Beträgen für Dienst zu ungünstigen 
Zeiten basierte. Die zusätzlichen 
Kosten hätten sich auf etwa 355 000 € 
im Jahr belaufen. Doch die Politik 
war nicht bereit, diesen zusätzlichen 
Betrag zur Verfügung zu stellen.

Als 2013 die reduzierte Übernah-
me der tariflichen Einkommensver-
besserungen für die Besoldung und 
Versorgung der Beamtinnen und 
Beamten diskutiert wurde, verspra-
chen uns verantwortliche Politiker 
„strukturelle Verbesserungen“. 

Neue Arbeitsgruppe – 
gleicher Prüfauftrag

Tatsächlich setzte der Senator für 
Inneres und Sport eine „AG Status“ 
ein. Neben einer Verbesserung des 
Stellenkegels wurde wiederum 
eine Anhebung von Zulagen ge-
prüft und vorgeschlagen. Doch er-
neut sah der Senator keinen finan-
ziellen Spielraum. Nach massiven 
Protesten gab es hierzu im Mai 
2014 eine letzte Meldung: „Die AG 
Status ist offiziell nicht beendet. Sie 
soll umbenannt werden und zwei 
Prüfaufträge befinden sich konkret 
in Arbeit.“ Nun ja, einige Prüfun-
gen dauern offensichtlich länger. 

Das Problem wird dadurch nicht 
beseitigt. 

Es bleibt dabei: Schichtdienstleis-
tende müssen arbeiten, wenn ande-
re frei haben. Damit gehen nicht nur 
soziale Kontakte verloren. Wechsel-
schicht-, Schicht- und bedarfsorien-
tierter Dienst ist auch mit dem Bio-
rhythmus nicht in Einklang zu 
bringen und führt letztlich zu erheb-
lichen gesundheitlichen Problemen. 
Ein finanzieller Ausgleich sollte da 
selbstverständlich sein.

Heinfried Keithahn,
stellv. Landesbezirksvorsitzender
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tERMiN

Damit stellte sich die Frage der 
Übertragbarkeit dieser Entschei-
dung auf bremische Beamte. Frei-
willige Zahlungen einer Verwen-
dungszulage auf der Grundlage 
dieser Entscheidung erfolgten nicht. 
Um klären zu lassen, ob eine Ver-
pflichtung hierzu besteht, wurde mit 
dem Senator für Inneres die Füh-

Es geht voran im Musterverfahren
Aktueller Stand zur Klage vom 9. 7. 2012.

2011 hatte das Bundesverwaltungsgericht (BVerwg) im Fall einer 
sächsischen Lehrerin entschieden, dass dieser Beamtin, der die Aufgaben 
eines höherwertigen Amtes vertretungsweise übertragen worden waren, 
eine zulage nach § 46 Abs. 1 S. 1 BBesg auch für den Fall zu zahlen ist, 
dass die Übertragung auf Dauer erfolgt. 

rung eines Musterverfahrens ver-
einbart und für alle anderen Anträ-
ge abgesprochen, dass diese bis 
zum Abschluss des Musterverfah-
rens ruhend gestellt werden.

Damit konnten Kolleginnen und 
Kollegen einen Antrag auf Zahlung 
der Verwendungszulage stellen. 
Eine Vorlage wurde über die Home-
page der GdP zur Verfügung ge-
stellt. Sie ist dort weiterhin abruf-
bar.

Im nächsten Schritt wurde ein ge-
eigneter Musterkläger ausgewählt, 
das verwaltungsgerichtliche Vorver-
fahren durchgeführt und am 9. 7. 
2012 Klage beim Verwaltungsge-
richt Bremen erhoben. Mit Beschluss 
vom 9. 10. 2013 hat die 6. Kammer 
des VG Bremen das Ruhen dieses 
Verfahrens angeordnet.

Hintergrund war, dass beim 
BVerwG Verfahren anhängig wa-
ren, in dem die Frage geklärt wer-
den sollte, ob und unter welchen 
Voraussetzungen bei einer Stel-
lenbewirtschaftung, bei der ohne 
feste Zuordnung von Dienstposten 
zu Planstellen eine größere An-
zahl höherwertiger Dienstposten 
einer geringeren Anzahl entspre-
chender Planstellen gegenüber- 
steht (sog. „Topfwirtschaft“), die 
haushaltsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Übertragung des 
höherwertigen Amtes vorliegen 
können und deshalb ein Anspruch 
auf Zahlung einer Verwendungs-
zulage besteht.

Am 25. 9. 2014 hat das BVerwG in 
mehreren Fällen entschieden, dass 
die haushaltsrechtlichen Vorausset-
zungen gemäß § 46 Abs. 1 BBesG 
auch im Fall der sog. „Topfwirt-
schaft“ vorliegen und es einer 
festen Verknüpfung von freier 
Planstelle und wahrgenommenem 
höheren Dienstposten nicht bedarf. 
Darüber hinaus geben die Mitte Ja-
nuar 2015 veröffentlichten Urteile 
Hinweise zur Berechnung der Zula-
genhöhe.

Daraufhin wurde beim VG Bre-
men von mir beantragt, das ruhende 
(Muster-)Verfahren fortzusetzen. 
Seit März 2015 wird dieses nun un-
ter Anwendung der o. g. Entschei-
dungen des BVerwG fortgeführt. 
Der Anregung des Gerichts, inner-
halb eines Monats den streitgegen-
ständlichen Ablehnungsbescheid 
aufzuheben und den Kläger neu zu 
bescheiden, ist die beklagte Freie 
Hansestadt Bremen nicht gefolgt. 
Durch das Gericht angeforderte 
Zahlen und Daten liegen nach aktu-
ellem Kenntnisstand noch immer 
nicht vor.

Zwar soll die Polizei Bremen für 
einen abgegrenzten Zeitraum erste 
Berechnungen vorgenommen ha-
ben, dies habe sich jedoch als sehr 
aufwendig erwiesen. Vor diesem 
Hintergrund hat das VG Bremen der 
Beklagten aufgegeben, die Berech-
nungen bis zum 15. 10. 2015 vorzu-
legen. Dann soll es einen Erörte-
rungstermin geben. Das VG Bremen 
hat aber bereits angekündigt, dass 
dies nicht vor dem ersten Quartal 
2016 der Fall sein wird.

Nach dem Erörterungstermin fol-
gen neue Informationen!

RAin Dr. Claudia Albrecht-Sautter,
Gewerkschaftssekretärin  
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FAchgRUPPE zENtRALE DiENStE

Nach dem 2. Juristischen Staatsexamen war die 43-jährige Volljuristin zunächst in einer 
Kanzlei als Rechtsanwältin und Dozentin für zivilrecht tätig, bevor sie 2004 ihre tätigkeit als 
Referentin in der Abteilung tarifpolitik bei der gdP aufnahm. Sie berät gdP-Mitglieder in 
tarif- und arbeitsrechtlichen Fragen und begleitet Eingruppierungsklagen. zudem führt sie 
bundesweit tarifseminare durch. im zuge dieser tätigkeit wird sie auch in Bremen ein 
entsprechendes Einführungsseminar zum Eingruppierungsrecht halten.

Bremerhaven
Dienstag, 13. Oktober 2015, 

16 Uhr, Ernst-Barlach-Haus, Am 
Holzhafen 8

Bremen

Donnerstag, 8. Oktober 2015, 
15.30 Uhr, Grollander Krug

Eine Mitarbeiterin des Pflege-
stützpunktes Bremen referiert 
zum Thema: Pflegereform 2015 – 
Was hat sich seit dem 1. Januar 
2015 geändert?

Herzlich willkommen sind 
auch Kolleginnen und Kollegen, 
die noch nicht zur FG Senioren 
gehören!

Hinweis:
Liebe Kolleginnen, liebe Kolle-

gen, beachtet auch in dieser Aus-
gabe die Vorankündigung/Ein-
ladung zur Weihnachts- und 
Wiedersehensfeier der FG Senio-
ren in Bremen und Bremerhaven. 
Es werden keine Einladungen 
per Briefpost verschickt!

Wolfgang Karzenburg

Monatstreffen
SENiOREN

i mmer wieder bekommen wir als 
Fachgruppe Zentrale Dienste An-
fragen zum Eingruppierungsrecht 

oder zum Verfassen von Stellenbe-
schreibungen gestellt. Es geht um In-
halte zur tarifgerechten Eingruppie-
rung oder um Höhergruppierungs- 
fragen. Rechtsgrundlagen sind die 
Entgeltordnung des TV-L sowie die 
aktuelle Rechtsprechung. 

Die Fachgruppe Zentrale Dienste 
konnte die Referentin Michaela 
Omari, verantwortlich bei der GdP in 
Berlin für Tarifpolitik und Tarifrecht, 
für eine Vortragsveranstaltung in Bre-
men gewinnen. Das Einführungsse-

Vortragsveranstaltung 
Eingruppierungsrecht

5. November 2015, 14 bis 18 Uhr, in der geschäftststelle der gdP

minar, das in den Räumen der Bremer 
Geschäftsstelle stattfindet, behandelt 
folgende Themen:

1.       Stellen-/Arbeitsplatzbeschreibung 
Begrifflichkeiten und Funktion – 
Wer muss eine Arbeitsplatzbe-
schreibung erstellen? Tücken einer 
Beschreibung.

2.  Einführung in das Eingruppie-
rungsrecht
 Urteile richtig lesen – Einstieg in 
§ 12 TV-L – Aktuelle Rechtspre-
chung.

Die Veranstaltung findet am 
5. November 2015 in der Zeit 

von 14 bis 18 Uhr in der 
Geschäftsstelle, Bgm.-Smidt-Str. 

78, statt und ist für alle GdP-
Mitglieder kostenfrei!

Anmeldungen bitte ab sofort direkt 
über die GdP-Geschäftsstelle an 
Gaby Buziek, Tel. 04 21/9 49 58 50 
(Beh.: 1 09 48), gaby.buziek@gdp.de 
– Wir freuen uns auf eure Anmeldun-
gen!

Bernd Hinrichs,
FG Zentrale Dienste
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KREiSgRUPPE BREMERhAVEN

Diese Autos rollen rund um die Uhr. Dazu braucht es genügend Personal und gesundheitsscho-
nende Dienstpläne.

w as den Dienstplan bei der 
Polizei angeht, rumort es, 
und das hat uns als 

Kreisgruppe in Bremerhaven 
veranlasst, uns umfänglich im Rah-
men einer Arbeitsgruppe mit dem 
thema auseinanderzusetzen.

Wir haben uns in Bezug auf die 
aktuellen arbeitsmedizinischen Er-
kenntnisse kundig gemacht, sprich 
mit den gesundheitlichen und den 
psychosozialen Belastungen des 
Schicht- und Wechseldienstes und 
mit den Ausgleichssystemen, mit 
den rechtlichen Voraussetzungen, 
mit den Möglichkeiten der Gestal-
tung und mit der Vergütung von 
Schicht- und Wechselschichtdienst. 

Wenn man das macht, kann man 
nur zu dem Ergebnis kommen, dass 
der Umgang mit Schichtdienstleis-
tenden im öffentlichen Dienst im 
Allgemeinen und bei der Polizei im 
Besonderen ein Skandal ist.

Und dazu passt es, wenn die Lan-
desregierung in ihrer Koalitionsver-
einbarung ankündigt, den Polizei-
beruf attraktiver machen zu wollen 

Bedarfsorientierter Dienst (BOD) 
alles andere als gesund

und flächendeckend den bedarfsori-
entierten Dienst einzuführen.

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe 
sind in zehn Informationsblättern 
veröffentlicht worden, die auf der 
Website der Kreisgruppe www.gdp-
bremerhaven.de heruntergeladen 
werden können. Eines dieser Infor-
mationsblätter möchten wir an die-
ser Stelle veröffentlichen. Darin 
geht es um den bedarfsorientierten 
Dienst.

Ein Zombie namens BOD

In Zeiten chronischen Personal-
mangels soll der BOD dazu beitra-
gen, dass zu den stark einsatzbelas-
teten Zeiten mehr Personal zur 
Verfügung steht.

Gerade ein Arbeitgeber mit ge-
setzlicher Fürsorgepflicht sollte al-
lerdings nicht außer Acht lassen, 
dass auch flexible Arbeitszeitsyste-
me im Rahmen der Gefährdungsbe-
urteilung (§ 5 Arbeitsschutzgesetz) 
auf ihre Risiken beurteilt werden 
müssen. Die Arbeitsmedizin unter-
scheidet in ihrer Bewertung von be-

darfsorientierten Dienstplänen zwi-
schen mitarbeiterorientierter bzw. 
selbstbestimmter und unterneh-
mensbestimmter Flexibilität.

Mitarbeiterorientierte bzw. selbst-
bestimmte flexible Arbeitszeitsyste-
me haben den Vorteil größerer 
Zeitsouveränität, bringen aber auch 

gesundheitliche Risiken mit sich, 
die durch entsprechende Vereinba-
rungen ausgeschlossen werden soll-
ten. D. h., es gibt auch keinen 
selbstbestimmten BOD ohne Dienst-
vereinbarung!

Eine unternehmensbestimmte 
Flexibilität, und darum geht es bei 
den Bestrebungen, BOD bei der Po-
lizei einzuführen, birgt ein erhöhtes 
Gefährdungspotenzial. Zunächst 
werden die Schichtstrukturen im 
BOD weitestgehend aufgegeben 
und die Dienstgruppen verlieren 
ihre elementare Funktion als Halt 
gewährende soziale Struktur. Au-
ßerdem geht die Verlässlichkeit ver-
loren. Die Beschäftigten verlieren 
den Rest ihrer Zeitsouveränität und 
müssen sich häufiger als bisher auf 
Dienstplanänderungen einstellen.

Die Einsatzspitzen bei der Polizei 
bringen es mit sich, dass gerade die 
wertvollen Erholungszeiten drama-
tisch reduziert werden. Daraus re-
sultiert eine enorme Mehrbelastung 
und -beanspruchung. Familiäre und 
sonstige private Zeitanforderungen 
der Beschäftigten werden zu nach-
rangigen Randbedingungen degra-
diert.



10 – 2015 Deutsche Polizei  7

LANDESJOURNALBremen

KREiSgRUPPE BREMERhAVEN

Gesundheitliche Beschwerden 
nehmen zu

Arbeitsmedizinisch ist erwiesen, 
dass die gesundheitlichen Be-
schwerden mit der Variabilität von 
Arbeitszeiten unter den Bedingun-
gen des BOD ansteigen. Variable 
Arbeitszeiten führen zu biologi-
schen und sozialen Desynchronisa-
tionseffekten.

Bei unternehmensorientierter Ar-
beitszeitflexibilisierung ergibt sich 
in Bezug auf die Häufigkeit von Ge-
sundheitsproblemen im Vergleich 
mit festen Arbeitszeiten folgendes 
Bild:

Während 28 Prozent der Beschäf-
tigten mit fester Arbeitszeit über 
Rückenschmerzen klagen, sind es 
bei der repräsentativen Vergleichs-
gruppe mit variablen Arbeitszeiten 

35,1 Prozent. 22,9 Prozent der Be-
schäftigten mit fixen Arbeitszeiten 
leiden unter Stress. Bei den ver-
gleichbaren Beschäftigten mit flexi-
blen Arbeitszeiten sind es 34,8 Pro-
zent. Gleiches gilt für Schlaf- 
störungen, Kopfschmerzen, Ermü-
dung oder Verdauungsproblemen 
(Quelle: Knauth/Hornberger).

Das heißt, dass der BOD gerade 
im Polizeivollzugsdienst in besonde-
rem Maße gesundheitsschädlich ist 
und als Alternative zu einem 
nach arbeitsmedizinischen Ge-
sichtspunkten gestalteten Dienst-
plan abgelehnt werden muss.

Um es provokativ auszudrücken: 
Der BOD ist Körperverletzung. 
Wenn die Politik, wenn die Polizei-
führung nicht über ausreichend Per-
sonal verfügt, muss sie mehr Polizis-
ten einstellen und nicht die 
vorhandenen noch mehr ausbeuten.

Gewerkschaft der
Polizei

Gut,
dass es

sie gibt.

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.

StERBEFäLLE

Wir trauern um unsere Kolleginnen und Kollegen

Es starben:
Karl Heinz Hüller, 
geb. am 29. 4. 1926, 
verstorben am 28. 7. 2014
Herbert Wolfgang Hartig, 
geb. am 24. 3. 1930, 
verstorben am  3. 9. 2014
Wolfgang Weschler, 
geb. am 2. 2. 1944, 
verstorben am 6. 9. 2014
Helmut Werner Erich Kleinert, 
geb. am 27. 8. 1918, 
verstorben am 6. 9. 2014
Johannes Petermann, 
geb. am 29. 9. 1919, 
verstorben am 3. 9. 2014
Michael Johann, 
geb. am 22. 11. 1972, 
verstorben am 20. 8. 2014
Rainer Wähnert, 
geb. am 11. 5. 1956, 
verstorben am 4. 10. 2014

Friedhold Philippi, 
geb. am 20. 7. 1934, 
verstorben am 23. 10. 2014
Werner Brennstein, 
geb. am 11. 9. 1941, 
verstorben am 11. 9. 2014
Adalbert Radovsky, 
geb. am 24. 3. 1948, 
verstorben am 20. 12. 2014
Paul Theodor Günter Kostrzewa, 
geb. am 10. 8. 1926, 
verstorben am 20. 12. 2014
Günter Schnelle, 
geb. am 6. 9. 1937, 
verstoben am 21. 2. 2015
Karl Gerog Felski, 
geb. am 13. 1. 1925, 
verstorben am 14. 2. 2015
Karla Wellbrock, 
geb. am 14. 5. 1935, 
verstorben am 17. 2. 2015
Henry Meyer, 
geb. am 25. 4. 1922, 
verstorben am 26. 2. 2015

Klara Erhard, 
geb. am 25. 9. 1919, 
verstorben am 29. 5. 2015
Heinz Meyer, 
geb. am 16. 4. 1924, 
verstorben am 9. 6. 2015
Rolf Willmann, 
geb. am 10. 7. 1924, 
verstorben am 1. 6. 2015
Birgit Biel, 
geb. am 18. 2. 1967, 
verstorben am 21. 6. 2015
Gerold Nowinski, 
geb. am 28. 9. 1960, 
verstorben am 24. 5. 2015
Dieter Kieselhorst, 
geb. am 18. 8. 1951, 
verstorben am 13. 7. 2015
Adolf Flegel, 
geb. am 21. 2. 1932, 
verstorben am 3. 7. 2015
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